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PRÄSIDENT (um 14 Uhr 33 Minuten): Ich
eröffne die Sitzung. Das Protokoll ,der Jetztcn
S'itzung ist geschäftsordnungsmäßig aufge
legen; es ist unbeanstandet geblieben, demnach
als genehmigt zu betrachten.

Von der heutigen Sitzung haben sich ent
schuldigt die Herren Landeshauptmann St·ein
böck, Landesrat Brachmann, Vizepräsident
Endl, Abg. hhringer, Abg. Oe Steingötter,
Abg. Dubovsky, Abg. Pospischil.

Ich ersuche das Hohe Haus, zur Kenninis
zu nehmen, daß ich Herrn Landtagsabgeord
neten Präsidenten Joh::lIln Endl üher sein An
suchen vom 23. März 1952 'laut § 19 00
einen Krankenul'1aub in der Dauer von 30
Tagen erteilt habe.

Ich ersuche um] Verlesung d2s Einlaufes.
SCHRIFTFüHRER (liest): Vorlage der

Landesregierung, betreffend den Gesetzesent
viUrf über ,diieErrichtung einer Pensionsaus
gleichskasse der niederösterreichischen Ge
meindeil und iß,eziriksselbstverwaltungen.

Vor] age der Landesregierung, betreffend

Fleischvorratsaktion des Landes Niederöster
reich.

Antrag der Abgeordneten Stangler, Fehrin
ger, Zach, Ing. Hirmann, Hainisch, Ernecker
und Genossen, betreffmd Abänderung ,des
niederösterreichischen Lichtschauspielgesetzes
vom 12. Juli 1935, LOB,1. Ne 154.

Antra,g der Abgeordneten Sigmund, Doktor
Steingötter, Hrebacka, Eckhart, StoII, Weng·er
und Genossen, betreffend Uferbruchsverbauung
am Mittellauf der Kleinen Erlauf.

PRÄSIDENT (nach Zuweisun.[!, des Ein
laut!'s an die zuständigen Ausschü;sse): Wir
gelangen zur Beratung der Tag,esor,dnung. Ich
-ersuche den Herrn Abg.M a r c h s t ei ne r,
die Verhandlung zur Zahl 313 einzuleiten.

BerichterstaUer Abg. MAtROHSTEINER:
Hoher Landtag! Ich habe namens des Finanz
&usschusses über die Vorlage der Landesregie
Jung, betreffend gegenseitige Deckungsfähi,g
keit verschie,dener Voranschlagsansätze des
Voranschlalges 1952 zu berichten.

Die Veranschlagung der für ,Belohnungen
und Aushilfen sowie für Oehaltsvorschüsse
vorzusehendIen Kredite geht unter B'cdacht
nahmeauf zwei Mom":;ntc vor sich. Einerseits
wird die Bemessung dieser Kredite der Höhe
nach entsprechend der Handhabung des Bun
des in der Weise vorgenommen, daß bei Beloh
nungen und Aushilfen 70 S pro Dienstnehmer,
hei Oehaltsvorschüs"cn 2 Prozent des für die
Bezüge vorgesehenen Kredites veranschlagt
wenden. Anderseits sind die zu veranschlagen
den Beträge nach den auf Grund des § 10,
Abs. 1 des Finanz~Verfassungsges.etzes 1948
ergangenen Richtlinien des iBundesministeriums
für Finanzen vieHältig nach Verwaltungs
zweigenaufzugliedern; ,di,ese Aufteilung des
Gesamtbetrages auf eine Vielzahl von Einzel
krediten ,ersc'hwert einerseits die Tätigkeit der
kreditverwaltenden Stellen und läßt anderseits
eine Inanspruchnahrne der Kredite in einer den
Bedürfnissen der Bediensteten entsprechenden
Weise nicht zu.

So werden zum Beispi'el s,eit geraumer Zeit
den Bediensteten bei Verheiratung und hei Oe
burt von Kindern Oeldaushilfen gewährt, aus·
genommen Fälle, in denen gute wirtschafHiche
Verhältnisse vorhegen. Um nun dies weiter tun
und auch den gegenüber dem Vorjahr fast ver
doppelten Ansuchen 'U!l1l Oehaltsvorschüsse, die



1 V.-A. 02-07, Belohnungen und Aushilfen, Amt der Landesregierung •
V.-A. 03-07, Belohnungen und Aushilfen, Bezirkshauptmanilschaften \
V.-A. 040-07, Belohnungen und AushiHen, Agrarbezirkshehörde
V.-A. 041-07, Belohnungen 'und AushiHen, Gebietsbauämter
V.-A. 08-07, Belohnungen und Aushilfen, Ruhe- und Versorgung;;gcnüsse
V.-A. 230-07, ßelohnungen und Aushilfen, ßerufsschulen AllgCilneil1e VerwaltunO'
V.-A. 231--07, BdO'hnungen und Aushilfen, AHgemeine g~werbliche Berufsschulen""
V.-A. 660-07, Belohnungen und Aushilfen, Straßen, Plätze und Brücken, Allgemeine Ver-

waltung
'2. V.-A. 02-09, Oehaltsvorschüsse, Amt der Landesregierung

V.-A. 03-09, Gehaltsvorschüsse, Bezinkshauptmannschaften
V.-A. 040-09, GehaHsvorschüsse, Agrarbezirksbd1örde
V.-A. 041-09, Oehaltsvorschüsse, Oebietshallämter
V.-A. 08- 09, Pensionsvorschüsse, Ruhe- und Versorgungsgenüsse
V.-A. 230-09, Gehaltsvorschüsse, Berufsschulen, AHgemeine Verwaltung
V.-A. 231-09, Oehaltsvorschüsse, Allgemeine gewerbliche Berufsschulen
V.-A. 660-09, Oehaltsvorschüsse, Straßen, Plätze und Brücken, Allgemeine Verwaltung

Oer Antrag ,des Finauzöusschusseslautd elener Gaminger Ltmilien 'in relativ gutem Zu-
(/iest): stand. Die lüuptgebäude wurden mit d'CIl Wal-

Der Hohe Landtag woHe beschließen: [lungen nach dem ersten Weltkrieg Eigentu11l
"Die gegenseitig,e Deckungsfäl]igkeit der des Stiftes Melk, welches im Jahr 1928 ,di'e ,his

Voranschlagsansätze - dahin profantiertc Kirche wieder der kirch-
1. 02_07,03-07,040-07,051-07,08-07, iichen Verwendung zuführte. Währe:l.d des

230-07, 231-07) 660-07 und zweiten Weltkrieges diente die Kirche als Depot
2.02-09,03-09, 040-- 09,041-09,08-09, für histo!'ische Musikinstrumente.

. 230-09, 231--09, 660-09 wird genehmigt." Durch dIe Nachwirkung'en des Krieges,
Ich bitte um Annahme des Antrages. durch eine dreimalige Besdzung und durch
PiRASIDENT: Zum Wort ist niemand ge, Zeitschäden sind ,die !Baulichkeiten in einen

meldet, wir kommen zur Abstimmung. (Noth überaus hetrüblichen Zustand gekommen. Der
Ahstimmun.f!:): An gen 0 m m e n. sogenannte Grüne Hof oder Priorenhof steht

Ich ersuche dcnHerrn Abg. Ba chi n ger, zur Zeit ebenso wie das sogenannte Garten-
die Verhandlung zur Zahl 316 einzukiten. haus ,in !Benützung ,der Besatzungsmacht, wäh-

Berichterstatter Ahg. BACHINGER: Hoher rend der Bibliothekshof oder sogenannte Wirt
Landtag! Ich hahe namens des Fin:ll1zaus- schaftshof von der Besatzungsmacht nicht be-
schusses über die Vorlage der Lancle;regierung, nötigt wird, so daß das Stift Melk hier sowie
betreffend Beitrag zur Sicherung der Kartause im Kirchengebäude frei verfü,gen kann.
Oaming, Nachtragskredit, zu berichten. Aus einem vom Stadthaumeister Anton

Die ehemalige Karthausc in Gaming, welche Traunfellner, Schei'bbs, vorgelegten Kostenvor
derzeit zu einem Teil von der Besatzungsmach: anschlag vom 28. März 1952 geht hervor,
beansprucht wird, ist eines der bedeutendsten daß die Kosten der Sicherung des T'eHes der
österreichi'schen Baudenkmäler. Ihr Zustand Kartause Oaming, der von der Besatzungs
ist so, daß sie von unmittelbarem Verfall be- macht beansprucht wird, ungefähr 800.000 S
droht 1st. betragen würden.

Nach der Aufhebung des Klosters im Da Sofortmaßnahmen notwendig sind, wenn
Jahre 1782 kamen die Baulichkeiten lind Wal- nicht mit einer Katastrophe in diesem Winter
c\iungen in Privatbesitz, währencl die freistehen- gerechnet werden soll, hat die niederösterrei
den ehemaligen Zellen der Mönche zu Wohn- chischeLandesregierung in ihrer Sitzung vom
häusern 'umgestaltet wurden. Die letzteren be- 25. März 1952 beschlossen, dem Hohel1,Land
finden sich heute als Privathe~itz verschie- tage die Leistung eines Landesbeitrages von
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nur in Fällen unverschuldeter Notlage (Krank
heit, Sterbefälle, sonstige Unglücksfäl'lc und
dergleichen) g·ewährt werden, gerecht werden
zu könnl':n, stellte das Präsidium heim Finanz
referat den Antrag, beim Landtag zu erwir
ken, daß die in Frage kommenden Kredite des
Voranschlages 1952 für Oeldaushilfen und
Oehaltsvorschüsse als gegenseitig deckungs
fähig erklärt werden.

Diese Maßnahme würde es möglich machen,
ehe Kredite derjenigen Verwaltungszweige, in
welchen nur ei'ne geringe oder übef'haupt keine
Inanspruchnahme notwendig wir,d, zugunsten
der überbelasteten Kredite in Anspruch nehmen
zu können.

Folgende Kredite des ordentlichen Voran
schlages 1952 werden als gegenseitig deckungs
fähig erklärt:

'f
\
\.
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300.000 S für die Aufwendungen zur Sicher
steIlung des Teiles der Kartause Oamin'g, ,der
von der Besatzungsmacht beansprucht ist, vor
zuschlagien. Bund und Besatzungsmacht wer
den gleichfalls einen !Beitrag leisten.

Der Antrag des finanzausschusses lautet
(liest):

Der Hohe Landtiag wone heschließen:
"In der außerordenHichten Gebarung des

Landes Nieder'Österreioh für dias Jahr 1952'
wird bei der neu zu eröffnenden Position Vor
ansc,hlagsansatz 354-90 als ,IBeitrag zur
Sicherung der Kartause Gaming' ein Nach
tragskredit von 300.000 S bewilligt."

Ich bitte, diesem Antrag die Zustimmung zu
gebell. )

PRÄSIDENT: Zum Wort ist niemand ge
meldet, wir kommen zur Abstimmung. (Narlz
Abstinunun~): A n gen 0 m m e n.

Ich ersuche die :frau Abgeordnet,e C zer n y,
die Verhandlung zur Zahl 317 einzuleitien.

Berichterstatter Abg. Anna CZERNY: Ich
habe namens des Schulausschusses über die
Vodage der Landesr'egierung, betreffend den
Gesetzesentwurf über die Errichtung einer
Hauptschule in Winzendorf, zu berichten.

Die 'im :Bezirk Wr. Neustandt gcleg,ene Gc
meinde Winzendorf hat um die Errichtung einer
Hauptschule in ihrem Gemeirrd,egebietange-

. sucht. Sie hat sich deswegen daz,u entschlossen,
weil die Kinder sowohl 2US der Gemeind'2
Winzel1idorf alls auc:h :aus den umli'ogenden
Gemeinden im Gebiet der Neuen Welt und
Urschendorf oft schon um 4 Uhr aufst~hen

müss1en, um den um 6 Uhr abgehenden Zug zu
erreichen. Dazu kommt nooh, ,daß diese Kinder
nach dem Schulbesuch im Winter oft die Bahn
hofshallen oder Gasthäuser aufsuchen mußten,
um zu warten bis der nächste Zug ging. Das
hat sich in morali'soher und finanzieller IBezie
hung für die Kinder nicht gut ausgewirkt. Die
rü!lrig,e Gemeinde Winzendorf 'hat bereits im
Vorjahr einen entsppechenden Platz gefunden
und angesucht, daß die Hauptschule errichtet
werden kann. In diese zu errichtende Haupt
schule Süllen die Kinder vo'n den Gemeinden
Winzendorf, Maiersdorf, Muthmannsdorf,
Stollhof, Weikersdiorf, Gerasdorf a. St., Neu
siedl a. St., SaU'bersdorf, Urschendorf, Willen
dorf und Würflach gehen. Nach den im Ein
vel'11ehmen mit dem Landesschulrat für Nie,der
österreich gepflogenen Erhebung'en über den
Schulbesuch der in Frage kommenden Vol-ks
schulen und hinsichtlich der noch nkht schul
pflichtigen Geburtsjahrgänge ist ein olidrent
licher ,Besuch dieser neu zu errichtenden Haupt
schule gesichert. Auch die räumliche Unter
bringung der neuen Hauptschule ist ,durch
Gemeinderatsbeschluß von Winzendorf sicher-

gestellt und es wird ,die Eröffnung erst
dann hewilligt, wenn die ordnungsgemäße
Unterbringung der Ha'llptschule gewähr.Jeistet
ist. Die einwandfrei Unterbringung wird durch
den Neubau eines Hauptschulgebäudes in
Winzendorf gesichert.

Um jedoch die Gemeinde zur Erfüllung ihres
Bauversprechens 'Verhalten zu k'önnen, setzt
die Landesregi'erung den Zeitpunkt der tat
sächlic'hen Schuleröffnung fest 'Ul1Id kann hin
sichtlich ,der Unterbringung der Schule B~din

gungen fesHegen.
Da somit die schulischen und sachlichen

Erfordernisse für die Errichtung einer Haupt
s,chule in Winzendorf gegeben sind, stellt der
Schulausschuß fo,genden Antrag (liest):

Der Hohe 'Landtag wolle beschließen:
,,1. Dem vorliegenden Ges,etzesentwurf (siehe

Landesgesetz vom 29. Mai 1952), 'hetr'effend
die Erricht'ung einer Hauptschule in Winzen
dorf, wird die Genehmigung erteilt.

2. Die niederöster1"eichische Landesregierung
wiI'd beauftragt, wegen Durchfühmng dieses
Beschlusses das Erforderliche zu veranlassen."

Ich bitte den Hohen Landtag, diesem Antrag
die Zustimmung zu geben.

PRÄSIDENT: Zum Wort ist niemand ge
meldet, wir kommen zur Abstimmung. (Ab
stinullun[!.· über den Wortlaut des Gesetzes,
über Titel und Ein~ang und über das Gesetz
als Ganzes sowie über den Antrag des Srlzul
ausschusses): Angenommen.

Ich ersuche ,den Herrn Abgeordneten >Doktor
Ha beI' z e t t 1, die Verhandlung zur Zahl 300
einzuleit'en.

Berichterstatter Ahg. Dr. HABIERZ,ETTL:
Ich Ihabe namens des VerfasSiunlgsausschusses
über die Vorlage der Landesregierung, betr-ef
fend das Gesetz ü'ber di'e 'Schaffung eines
Ehrenzeichens für 25,jährirge rund 40jährige
Tätiglk,eit auf dem Gebiete des feuerwehr- und
Rettungswesens zu herichten.

In der Absicht, verdiente Mitglieder und
Bedienstete von Feuerwehren und Rettungs
korps durch ein siic:htbares Zeienen d~r Aner
kennung zu helohnen, wUI'de mit AHeI'höchstt'r
Entschließ'ltng VOIIn 24. November 1905 ein~

E:hrenmeclaille für 25-jährige verdienstvülle
Tätigkeit auf dem Gebiete GrCs feuerwe!lr- und
Rettungswesens gestiftet.

Bei Gründung der Republik Öesterreich im
Jahre 1918 wurd'enalle Orden und Ehr,en
zeichen abgeschafft 'und damit auch diese
Ehrenmedaille.

Im Jahre 1922 erfolgte joooch die Wieder
einfühnmg derseIhen mit ,der Erweiterung, daß
auch ein neuer Grad der EhrenmedaiHe, näm
lich der für 40jährige Dienstzeit, gleschaffcll
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wmde. IBis zum Jahre 1938 gelangten dann
diese Eh ren:zeichen zur Ausgabe.

üm auch weiterhin die unentgeltliche liilfs
bereitschaft im Dienste der Sicherheit des
Eigentums und ,der Person durch eine staat
liche All'epkennung auszuzeichnen, hat der
Nationalrat mit Bundesgesetz vom 9. März
1949 für 25jährige eifrige und ersprießliche
Tätigkeit auf dem Gebiete des feu-erwehr- und
Rettungswesens ein Ehrenzeichen geschaffen
(BOBI. Nr. 84 11(49).

In seinem Erkenntnis vom 12. Dezem
ber 1950, K II 3/50/14, hat der Verfassungs
gerichtshof festgestellt (liest):

"Die Schaffung von Ehrenzeichen für Ver
dienste um die Republik Österreich und für
Verdienste auf Sachgebiden, die in der Voll
ziehung BUll'dessache sind, steht der Bunc'es
gesetzgebung zu.

Die Schaffung von Ehrel1Zeichen fü I' Ver
dienste um ein einzeln'es Land und für Ver
dienste auf Sachgiebieten,c1ie inder Vollzie
hung Landessache sind, steht der Landes
legierung zu." (Kundrnachung dc:, Bundes
kanzleramtes, vom 8. Jänner 1951, BOBL
Nr. 46).

Da nun das feuoCrwehrwescn in {kn K01ll
petenzbereich des Art. 15 Bundesverfassungs- i

gesetz fällt, sohin in ,der Gesetzgebung und
Vollziehung· l.andessache ist, hat der Verh,
sUllgsg-erichbllOf mit Lrkelllltnis V0111 28 . .Juli
1951, ZI. G 2/S1, V 8'51, d:lc; Bundesgc:,c'tz
vom 9. März ICJ49, IBGBI. NI'. 8-1, üb,'r die
Schaffung eine:; Ehrenzeichens für eifrige und
erspriefHiche Tätigkeit auf dem Gz>bide des
f-cuerwehr- und Rettungswesens, ais v,erfas
SUI1(rswidri,r auf"ehoben. Die Kundlllachum;
~!ies~~ Lrkenntn'isses erfolgte mit BGBl.
Nr.215/195];

UlIlauch weiterhin die verdienstvolle Arbeit
auf dem Gebiete des fcuerwchr- llllc1 Rettungs
wesens durch ein äußeres Anerkcnnungszcichell
c-ntsprechend würdigen zn können, W;1rc durch
den Hohen Landtag ein Ehrenzeichcn für
25jährige und 40jährige Tätigkeit auf dcm
Gebiete des feuerwehr- une! Reitungswe,,(,l1s
zu schaffen.

Dip einzelnen Paragraphe des Oe,:ctzes
lauten (liest):

,,§ 1.

(1) für 25jährigeund 40jährige Tätigkeit
duf dem Gebiete des Feuerwehr- und Rettungs
wesens wird ein Ehrenzeichen geschaffen.

(2) Das E'1uenzeichen führt den Namen
"Uuenmedaille für vieljährige Tätigkeit auf
dem Gebiete des feuerwehr- und Reltung,;
wesen/'. [s wird in gc,~onderter Aus,;tattung
fiir eine 25jährige und für eine 40jährige

vepdienstvolle Betätigung auf diesem Gebiet
verliehen.

§ 2.

(1) Das Ehrenzeihen für eine 25jährig"
Tätigkeit ist eine Medaille aus Bronze. Sie hat
einen Durchmesser von 3,2 cm und führt, vor
behaltlich der erforderlichen Genehmigung des
Bundes, auf seiner Vorderseite das österrei
chische Bundeswappen, umrahmt auf heiden
Seiten von einem von oben herabhängend"n
unten offenen Lorbeerkranz, u11lda uf .der
Rückseite in einem gleichfalls mit Lorbeer um
ra'hmten, mit eill'er flamme gezierten Schild
chen die Inschrift ,,25" und -die Umschrift "für
verdienstliche Tätigkeit auf dem Gebiete des
f:euerwehr- und Rettungswesens".

(2) Da,; Ehrenzeichen hir eine 40jährige
Tätigkeiti,;t eine in der Ausführung der
jenigen für 25jährigd Tätigkeitgleichgehaltene
versilberte Medaille, hei der das Schildchen die
Inschrift ,,40" enthält.

(3) Die Ehrenzeichen werden an einem 4 cm
breiten, dreieckig zusammengefalteten orange
gelben Hand auf ,der linkm iBrustseite g'e
tragen; da,:, Ehrenzeichen für 40jährige Tätig
keit steht im Rang vordem Ehrenzeichen für
2Sjährige Tätigkeit.

§ 3.

(1) hir die Verleihung dcs Ehrenzeichens
kommen Personen in Betracht, ,die im Zeit
punkt der Verleihung einer in Niederösterreich
hefindlichen Organisation angehören, die dem
nicderöskrreich ischen Landeskuerwehrverbal1d
oder ,dem Landesverband V0111 Roten Kreuz
unterstehen, während des im § 1 bezeichneten
Zeitraumes ununterbrochen in Organisatiolll'n
c;es feuerwehr- und Rettungswesens tätig
waren und sich hei dies,er Tätigkeit besondere
Verdienste erworben hahen.

(2) Von der Verleihung sind ausgenommEn:
a) Personen, die wegen eines Verbrechens

oder wegen einer Übertretung des Diebstahls,
,d-er Veruntreuung, der Teilnehmung daran und
des B'etruges verurteilt wurden. Eine solche
Verurteilung zieht auch den Verlust einer be
reits verliehenen Auszeichnung nach sich;

b) Personen, die bereits mit einer Medaille
für 2Sjährige oder 40jährige Tätigkeit auf
dem Gebiete des feuerwehr- oder Rettungs
\\'esen~, ausgezeichnet wurden.

§ 4.

(1) Auf die 25jährige oder 40jährige Tätig
keit gemäß § 1 ist anzurechnen:

1. Die tatsächliche llllunterbrochene Dienst
zeit in einer dem f euerwehr- und Rettungs
wes'en dienenden Organisation in Niec1erüster
reich;

2. Eine im f"euerwehr- od'.::r Rettungswesen
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ausgeübte Tähgkeit in den übrigen Bundes
ländern oder im Ausland.

(2) Als Unterbrechung gelten nicht:
a) Ein Zeitraum, in dem der Auszuzeich.

nende zu einer militärischen oder sonstigen
Dienstleilstung herangewg1en wurde;

Ib) ein Z,eitraum, in dem der Auszuzeich
nende während der nationalsozialistisch'?n
Herrschaft aus politischen Gründen an der
Ausübung seiner Tätigkeit im feuerwehr- oder
Rettungswesen glehindert war;

c) sonstige Unterbrechungen bis zu ins
gesamt 2 X Jahren bei der Verleihung eines
Ehrenzeichens für eine 25jährige und bis zu
insgesamt 4 Jahren bei der Verleihung eines
Ehremeichens für eine 40jährige Tätig'keit im
feuerweh r- oder Rettungsdianst.

§ 5.

Das Ehrenzeichen Wil'd auf Grund der Be
stimmungen dieses Gesetzes durch ,die nieder
österreichische 'Landesregierung auf Antr.ag
,der Bezirksverwaltungs'behörde, in deren Be
reich der Auszuzeichnende seinen ordentlichen
Wohnsitz hat, verhehen. Ober die Verleihung
wird vom Landeshauptmann namens der Lan
,desregierung 'eine Urkunde ausgestellt. Das
Ehrenzeichen geht in das 'Eigentum des Be
I i'ehenen über."

Unsere bravenfeuerwehr- und -Rettungs
männer vom Roten 'Kreuz, die in uneigen~

nütziger Weise freiwiHig und oft unter Hint
ansetzung ihres Lebens immer z.ur Stelle
sind, wenn. des Nächsten Gut o,der Leben
in Gefahr ist oder wenn feuer, Wasser oder
Seuchen wüten, verdienen für eine langjährige
Tätigkeit auf diesem Gebiete auch ein äuß,eres
Zeichen der Anerkennung. In Anerk1ennung
dieser Tatsache hat ,der Verfassungsausschuß
beschlossen, dem Hohen Landtag folgenden
Antrag vorzulegen (liest):

Der Hohe Landtag woHl' beschließen:
,,1. Dem vorHegendenEntwurf eines Landes

gesetzes (siehe Landesgesetz vom 29. Mai
1952) iiber die Schaffung eines Ehrenzeichens
für 25jährigeund 40jährig-e Tätigkeit auf dem
Gebiete des Ifeuerwehr- und Rettungswesens
wird die Genehmigung erteilt.

2. Die niederösterreichische Landesregierung
wird beauftragt, wegen Durchführung dieses
Beschlusses das Erfordel"'liche zu 'veranlassen."

Ich bitte den Herrn Präsidenten, die Debatte
hierüher ZIU eröffnen beziehungsweise ·die Ab
stimmung vorzunehmen.

PRÄSIDENT: Zum Wort ist niemand ge·
meldet, wir kommen zur Abstimmung. (Abstim
munrr über den Wort/aut des Gesetzes, über
Titel' und Eingan.c: und üher das Gesetz als
Ganzes sowie über dm Antrag des Verlas
sungsausschusses): An ge n 0 mm e n.

Ich ersuche den Herrn Ahg. Pet te n ,a u ,e r,
die Verhandlung zur Zahl 311 ,einzuleiten.

IBerichterstatter Ahg. PET"fENAUER:
Hoher Landtag! Ich habe namens des Wirt
schaftsausschusses über den Antrag der Abge
ordnetenWondrak, Sigmund, iÜaßner, Nimetl,
Ectkhart, Dr. Steingötter und Genossen, 'betref
fend die iErlassung einer neuen Fell'erpolizei
ordnung für Niederlösterreich zu 'berichten.

Der Wirtschaftsausschuß hat sich in seiner
Sitzung vom 7. Mai 1952 mit 'dieSier VOf1lage
beschäftigt und die Meinung 'vertreten, -daß es
vorläufig ,ausreichend wäre, nur eine N ov-ellie
rung ,der Feuerpo'lizeiordnung f'ür Niederöster
reich vorzunehmen.

Die vergangenen Jahre brachten ein stän
diges Ansteigen der Brände im Land Nieder
österre·ich. Währ,end im Jahr 1948 eine durch
Brände verursachte Schadensziffer von rund
11 Millionen Schilling zu verzeichnen war,
stieg si,e im Jah-r 1950 bereits auf den doppel
ten Betrag an und ist noch weiter im Zuneh
men begriffen. Die Zunahme der Brandhäufig
keit steht hierhei in !~einem Vel"'hältnis zum
gleichfalls gestiegenen Baukostenindex, sondern
übertrifft diesen beträchtlich. Der Brand
schadenverlauf ist durch den tatsächlichen und
weit verbreiteten üefahrenzustand im Land
bedingt. Angefangen vom mißachteten Blitz
schutz für Gebäud~ - in der ilandwirtsch.aft

. sind kaum drei Prozent der WOhll- und Wirt
schafts,gebäude mit Blitzschutzanlagen ver
sehen - üherdie 'bauliche Vernachlässigung
his zu den zahlreichen Gefahrenquellen elek
trischer Anlagen, erstreckt sich die Kette der
Brandgefahren. Während j'edoch die Brand
bekämpfung in den letzten Jahren namhafte
fortschritte erzielen konnte, ist dIe Hrandver
hütung in der E1ntwiok.lung nicht weitergekom
men. Als einer der Gründe sind zweifellos die
mangelhaften Brandverhütungsbestimmungen
,der feuerpolizeiordnung anzusehen. Nach
Klärung der Kompetenzbestimmung, betref
fend die Zuständiigkeit zur Oberprüfung der
elektrischen Anlagen, als eine den Ländell11 zu
stehende feuerpolizeiliche Maßnahme, sind die
meisJ.en Länder darangegangen, ihre If'euer
polizeiordnungen zu erneuern. In der -feuer
polizeiordnung für Niederösterreichaus dem
Jahre 1927 findet sich im Kapitel Brandver
hütung nur eine ganzallge;nein gehalt,ene Be
stimmung bezüglich der Feuerbeschau von elek
trischen und :ßlitzschutzanlagen. Die vorhan
denen tBral1'dverhütungsbestimmungen sind aher
auch aus einemal1'deren Grund ungenügend.
Die Feuerpolizeiordnung führt nämlich nur
einige der möglichen !Brandgefathren kasuistisch
an und beschränkt sich sonst in der' an den
Bürgermeister gerichteten Anweisung, ".die
nötigen Vorkehrungen zu treffen, damit alles,
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was zum Ausbruch eines Brandes führen
könnte, möglichst beseitigt werde".

WenJl es auch nicht mög,]i'dh sein wird, alle
denklbapen Brandul'sachen im Gesetz aufzuzäh
len, so sollten doch möglichst viele dieSiCl' Ur
sachen, soweit sie nidlt ohnedies in anderen
Gesetzen und Verordnungen ,erfaßt sind, auch
in der Feuerpolizeiorduung, wenigstens alber in
einer auf dieser ~uß,ernden Ver01;dnung der Lan
desregierung, kasuistis,eh geregelt werden. Dies
wäre ein großer Beitw.lg zur Erleichterung der
nöhgen Entscheidungien, die ,der Bürge11l11'eister
in f,ragen der feuerpolizei zu treffen ,hat. Die
Feuerbeschaukommission sollte durch einen
Sachverständigen für lClelktriiische Anlagen 'per
soneU erwe1jt,ert werden. Im Zuge der Neurege- I

lung der Brandverhütung wäre auch eine Nach
beschau im Gesetz vOfZ.usehen, die den Zweck
hat, festzustellen, ob dem Auftrage zur Be
hebung der von der :Feuerbeschaulkommissioll
f.estg,e1steHten Mängel entsprocihen wurde. Fer
lIer sollte, so wie dies in den anderen Bun.des
ländern bereits geschehen ist, die Landeskom
mission für Br.andverhütung, eine Interessen
gemeinschaft der eins,ehlägi,gen BehördC'n und
Körperschaften zum Zweck gemeinsamer Be
ratuag und Unterstützung in allen fragen des
Brandschutzes, durch Eütbau im Gesetz ver
ankert werden. Schließhch sollten auch Bestim
mungen über di,e Verwendung der Mittel der
Feuerschutzsteuer in die Feuerpolizeiordnung
aufgenommen werden. Dadurch würde eine
klare Trennung der für Zwecke der Brand-

verhütung und der für Brandlbekämpfung zu
verwendenden Beträge des Lanelesanteiles an
der feuerschutzsteuer herbeigeführt werden.

:\\it Rücksicht auf die B,edeutung einer wirk
samen Feuel'polizeiordnl1ng und die Notwen
digkeit der Eindämmung der Brandschäden, die
vol!kswirtschafthch nicht llnkrrschätzt werden
dürfen, stellt daher der Wirtschaftsallsschuß
folgenden Antrag (liest):

Der Hohe Landt'ag woMe besohließen:
"Die Landesregi,erllng wird aufgc!fordcrt ,

dem Landtag ehestens einen Gesetz,esentwurf,
betreffend die Novellierung der r euerpolizei
ordnung für Niederösterr,eich, zur Beratung
und Beschlußfassung vorZiulegen."

Ich bitte um Annahme dies'es Antrages.
PRÄSIDENT: Zum Wort ist niemand gemel

det, wir kommen zur Abstimmung. (Nach Ab
stimmung): A nge no m me n.

Somit ist die Tag'csordnung der heutigen
Sitzung erledi,gt. Es werden folgende Aus
schüsse ihre Sitzungen abhalten: Bauausschuß
sogleich nach Plenum im Prälatensaal, finanz
ausschuß eine Viertelstunde nach Plenum im
Prälatensaal, VerfasSUl1!gsmlsschuß sogleich
nach Plenum im Herrensaa:l.

Die nächste Sitzung findet am Donnerstag,
den 5. Juni 1952, um 14 Uhr 30 tv\inuten statt.
Die Sitzung wird noch im schriftlichen Wege
bekanntgegeben werden.

Die Sitzung ist ,g,eschlossen.

(Schluß der Sitzung IIIll 15 Uhr 3 Minuten.)
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